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Interpellation Manuel C. Widmer (GFL)/Kathrin Bertschy (GLP)/Martin 
Schneider (BDP)/Patrizia Mordini (SP)/Bernhard Eicher (JF), Aline Trede 
(GB)/Simon Glauser (SVP): Lässt der Gemeinderat das Berner Nachtleben 
- und damit die Klubkultur - einfach „vor die Hunde gehen“ oder gedenkt 
er jetzt endlich das Heft in die Hand zu nehmen? 
 
 
Presseberichten während der Sommerferien und Aussagen von Betreiber/innen von Nacht- 
Lokalen in Bern zufolge stehen dem Berner Nachtleben grössere Umwälzungen bevor. Mehre-
re traditionelle Klubs (Wasserwerk, Sous Soul, Silo, National,...) stehen vor dem Aus. 
Das ist keineswegs (nur) die Folge von wirtschaftlichen Fehlplanungen. Die Klubs wollen oder 
müssen schliessen, weil sie ein Grundbedürfnis der Kunden nicht mehr abdecken können – 
eine angemessene Beschallung in Disco und Konzert. 
In den letzten 12 Monaten wurden mehreren Klubs in der Stadt Bern maximale Schalldruck-
grenzen von zwischen 80 und 93 dB auferlegt respektive sie stehen in Verfahren, welche die-
se Schallpegel mittels Verfügung durch das Regierungsstatthalteramt androhen. 
Wer das in einer Disco mal gehört hat, statt solche Richtlinien vom Schreibtisch aus zu ver-
ordnen, der wird verstehen, dass eine Disco bei 90 dB niemandem Spass machen kann – 
reden doch die Leute zum Teil lauter als die Musik spielt. 
Eine Band mit 86 dB auftreten zu lassen ist schlicht unmöglich – ein unverstärktes Schlag-
zeug ist schon lauter... 
All dies scheint für den Regierungsstatthalter kein Thema zu sein: Ohne Rücksicht auf den 
kulturellen Gehalt wird Musik zum Lärm degradiert. Nun sägt er mit Wasserwerk, Silo und 
Sous Soul an tragenden Säulen des Berner Nachtlebens. Mit dem Sous Soul ist ein Nachfol-
geklub des legendären Ursus-Klubs – einem der ersten bekannten Nachtlokale in Bern – be-
troffen. Das Wasserwerk hatte 1992 in Bern die Klubszene und das Nachtleben neu belebt 
und vorgemacht, was innovative Kultur alles bieten kann. 
Unter dem Dauerdruck des Regierungsstatthalteramtes geht diesen Klubs langsam der 
Schnauf aus – und der Gemeinderat schaut untätig zu? 
Wenn Novartis in Bern einen Standort schliesst und 300 Arbeitsplätze bedroht sind, dann ist 
das einen Kraftausdruck wert – wenn im Nachtleben und bei deren Zulieferern Arbeitsplätze 
bedroht sind, herrscht das grosse Schweigen. 
Schon die Reaktion der Berner Regierung auf frühere Vorstösse zum Thema haben aufge-
zeigt, dass „Aussitzen“ wohl die gemeinderätliche Antwort auf die meisten Probleme im 
Nachtleben ist. Man überlässt dem Regierungsstatthalteramt das Zepter, um keine Verantwor-
tung tragen zu müssen und versteckt sich hinter demselben, statt für die Hauptstadt und de-
ren Nachtkultur hinzustehen. 
Es ist absolut klar und unbestritten, dass die Bewohner/innen der Stadt Bern einen Anspruch 
auf Schlaf und Nachtruhe haben. Dies wird von niemandem bestritten. Ebenso klar ist aber, 
dass die Hauptstadt eines Landes ein aktives, kulturell vielfältiges und lebendiges Nachtleben 
braucht und haben soll. Es ist (oder wäre) Aufgabe der politischen Behörden, diese Ansprü-
che unter einen Hut zu bekommen und dergestalt zu Handeln, dass beides auf dem Boden 
der Stadt Platz hat. Ausser natürlich, man will die Jugend aus der Stadt haben, die 
Wertschöpfung und die Arbeitsplätze im Nachtleben in die Aussengemeinden oder gar nach 
Zürich, Neuenburg, Biel oder sonst wohin vertreiben... 
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Die Schliessung von mehreren traditionsreichen und/oder wirtschaftlich und kulturell gehalt-
vollen Klubs in der Stadt Bern steht unmittelbar bevor, wenn die Stadt nicht aktiv wird. Wir 
fragen deshalb den Gemeinderat: 
1. Kann und soll nach Ansicht des Gemeinderates eine Landeshauptstadt auf ein Nachtleben 

verzichten? 
2. Will der Gemeinderat ein vielfältiges, breites und kulturell hochstehendes Nachtleben auf 

dem Gemeindegebiet oder ist er gar dankbar, dass eine externe Behörde die Verantwor-
tung dafür trägt, dass in nächster Zukunft mehrere traditionelle Klubs wohl schliessen 
müssen? 

3. Wann nimmt der Gemeinderat das Heft und den Lead in Sachen Nachtleben in die Hand 
und setzt sich für ein attraktives, einer Hauptstadt würdiges Nachtleben ein? 

4. Nimmt der Gemeinderat das Aus für die bedrohten Lokale in Kauf? 
5. Was gedenkt der Gemeinderat bis wann zu unternehmen? Wie könnte aus seiner Sicht 

eine tragfähige und realistische Lösung für die bedrohten Lokale aussehen? 
6. Wie stellt sich der Gemeinderat allgemein zum Vorgehen des Regierungsstatthalters in 

Sachen „Berner Nachtleben“? 
7. Hält es der Gemeinderat für realistisch, in Berner Lokalen Veranstaltungen und Discos mit 

80 bis 93 dB durchzuführen und wenn Ja, auf welche Grundlagen stützt er sich dabei? 
8. Warum lässt sich der Gemeinderat beim Wegzug von Firmen aus der Stadt vernehmen – 

nicht aber wenn Arbeitsplätze im Berner Nachtleben bedroht sind? Ist er der Ansicht, die 
Stadt Bern könne ohne Einbussen auf die Wertschöpfung aus dem Nachtleben verzich-
ten? 

9. Was hat der Gemeinderat – ausser den von aussen „aufgedrängten“ Verhandlungen in der 
Aarbergergasse – in den letzten 4 Jahren zum Schutz und zum Erhalt und zur Förderung 
des Berner Nachtlebens unternommen? Gibt es dafür mittlerweile ein Konzept? Wenn 
nicht, wann liegt eines vor und sind alle Akteure zur Beteiligung eingeladen worden? 

10. Was sagt der Gemeinderat der Berner Jugend und den Nachtschwärmer/innen angesichts 
der aktuellen Entwicklungen und des Umstands, dass sie das Nachtleben zunehmend 
ausserhalb Berns verbringen (müssen)? 

11. Wann waren Mitglieder des Gemeinderats in letzter Zeit selber im Berner Nachtleben 
und/oder in einem der bedrohten Lokale, um sich selbst ein Bild zu machen. Was waren 
die Erfahrungen? 
 

Begründung der Dringlichkeit:  
Mindestens vier traditionsreiche Klubs in der Stadt Bern stehen auf Grund von Interventionen 
des Regierungsstatthalteramtes unmittelbar vor dem Aus. Eine Klärung der Situation tut Not. 
Die Klubs und das Berner Nachtleben müssen wissen, ob es sich lohnt zu kämpfen und ob die 
Stadt dabei hinter ihnen steht oder nicht. Angesichts der Fristen in den Verfügungen und des 
wirtschaftlichen Schnaufes, der einigen ob den neuen Auflagen auszugehen droht, ist Eile 
geboten. 
 
Bern, 18. August 2011 
 
Interpellation Manuel C. Widmer (GFL), Kathrin Bertschy (GLP), Martin Schneider (BDP), Pat-
rizia Mordini (SP), Bernhard Eicher (FDP), Aline Trede (GB), Simon Glauser (SVP): Michael 
Köpfli, Claude Grosjean, Susanne Elsener, Jimy Hofer 
Die Dringlichkeit wird vom Büro des Stadtrats abgelehnt. 
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Antwort des Gemeinderats 
 
Der Gemeinderat ist der Meinung, dass die Stadt Bern als Hauptstadt ein attraktives und pul-
sierendes Nacht- und Kulturleben im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bietet. Die Zah-
len (vgl. Tabellen in der Beilage) zeigen auf, dass die Stadt Bern bereits heute viel zu bieten 
hat und im Vergleich zu anderen Städten durchaus mithalten kann. Auch die beiden Berichte 
der Berner Zeitung vom 19. November 2011 zeigen auf, dass sich das Berner Nachtleben im 
Vergleich zu anderen Städten durchaus sehen lassen darf (vgl. Beilage). So verfügen in der 
Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag 105 bzw. 106 Betriebe über 
eine generelle Überzeitbewilligung. Insgesamt haben 107 Betriebe in der Stadt Bern eine ge-
nerelle Überzeitbewilligung, davon befinden sich 74 Betriebe, d.h. 70 % in der Altstadt/Matte. 
Darüber hinaus kann die Bewilligungsbehörde (Regierungsstatthalteramt) für 24 frei wählbare 
Anlässe pro Jahr und Betrieb längere Öffnungszeiten bis spätestens 03.30 Uhr des folgenden 
Tags bewilligen, wovon die Gastgewerbebetreibenden rege Gebrauch machen. 
 
In Sachen Lärmvorschriften bildet das Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umwelt-
schutz (Umweltschutzgesetz; USG; 814.01) die Grundlage. Für die einzelnen Lärmarten sind 
in der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) situationsbezogene 
Grenzwerte aufgeführt. Die Vollzugsbehörde wendet die Immissionsgrenzwerte im Sinne von 
Artikel 15 USG an und berücksichtigt dabei auch die Alarmwerte und die Planwerte. Somit 
muss jeweils im Einzelfall beurteilt werden, ob die Bevölkerung im Wohlbefinden erheblich 
gestört wird. Das Bundesgericht hat wiederholt festgehalten, dass für Gastgewerbelärm, wel-
cher vorwiegend durch menschliches Verhalten und Musik bestimmt wird, die Grenzwerte 
nach der Industrie und Gewerbe nicht angewendet werden können, da sie der effektiven Stö-
rung in der Anwohnerschaft nicht genügend Rechnung tragen. Die kantonalen Lärmschutz-
fachstellen haben daraufhin die „Cercle bruit-Richtlinie“ erarbeitet, welche heute gesamt-
schweizerisch als Standard gilt und auch wiederholt durch Bundesgerichtsurteile bestätigt 
wurde. Die „Cercle bruit-Richtlinie“ zeigt situative Grenzwerte auf. Zudem sehen diese Richt-
linien vor, dass die Expertin bzw. der Experte bei besonderen Verhältnissen den speziellen 
Gegebenheiten eine subjektive Beurteilung der Lärmimmissionen vornehmen kann. Die Ge-
bäudeschalldämmung muss für die jeweils verwendeten Schallpegel ausreichend sein. Unter 
diese Bestimmungen fällt ebenfalls der durch Besuchende vor dem Lokal verursachte Lärm, 
sowie das Hinzutreten und Verlassen der Lokalität (Sekundärlärm). Die Einhaltung dieser 
Lärmschutzbestimmungen erfordert eine sorgfältige Abklärung der Lärmimmissionen in der 
Anwohnerschaft. Dabei sind auch Kriterien wie Empfindlichkeitsstufe, Zeitpunkt und Dauer 
der Immissionen, sowie die Lärmvorbelastung der Zone zu berücksichtigen.  
 
Die Empfindlichkeitsstufe II gilt in Zonen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind, 
namentlich in Wohnzonen sowie Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen. Die Empfindlich-
keitsstufe III gilt in Zonen, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind, namentlich in 
Wohn- und Gewerbezonen (Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen (Art. 43 USG). 
 
Gemäss Entscheid der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion sind für Betriebe, welche direkt 
an eine Zone mit der Empfindlichkeitsstufe II angrenzen oder sich in derselben befinden, kei-
ne Bewilligungen für generelle Überzeiten möglich. Wie in der Beilage ersichtlich, befinden 
sich der grösste Teil der Unteren Altstadt sowie das Wohngebiet der Matte in der Empfind-
lichkeitsstufe II.  
 
Anlässlich der Volksabstimmung vom 24. September 2006 betreffend Totalrevision der Bau-
ordnung der Stadt Bern (BO.06), mit Variantenabstimmung bezüglich Einschränkungen von 
Überzeitbewilligungen, haben die Stimmberechtigten der Stadt Bern mit 73,83 Prozent zu-
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gunsten von Einschränkungen abgestimmt. Die gesetzliche Grundlage dazu findet sich in Ar-
tikel 80 der Bauordnung der Stadt Bern vom 24. September 2006 (BO; SSSB 721.1) und bil-
det zugleich die Grundlage der Strategie und des Nachtlebenkonzepts der Stadt Bern. 

Art. 80 Untere Altstadt: Nutzungsart 

1 Die Untere Altstadt und das Wohngebiet Matte sind mit geschäftlichen und kulturellen Nutzungen durch-
mischte Wohnquartiere. 

2 Generelle Überzeitbewilligungen (1) für Gaststätten und Unterhaltungslokale sind nur in Gebieten mit 

Lärmempfindlichkeitsstufe III zulässig. 

3 Schliesst ein Gastgewerbebetrieb mit genereller Überzeitbewilligung in einem Gebiet mit Lärmempfindlich-
keitsstufe II und werden diese Räume anders genutzt, kann in Abweichung von Absatz 2 einem neuen Gast-
gewerbebetrieb eine generelle Überzeitbewilligung in diesem Gebiet erteilt werden, wenn 
a. der neue Betrieb nicht grösser als der geschlossene ist und 

b. keine im Vergleich zum geschlossenen Betrieb grösseren Emissionen zu erwarten sind. 

4 Erfüllt mehr als ein Betrieb die Voraussetzungen nach Absatz 3, ist jenem Betrieb die generelle Überzeit-
bewilligung zu erteilen, der die geringsten Auswirkungen auf die Wohnbevölkerung in den umliegenden Ge-

bäuden hat. 

5 Gebäudevolumen über dem zweiten Vollgeschoss sind dem Wohnen vorbehalten. 

6 Eine Zweckänderung bestehender Wohnräume im 1. und 2. Vollgeschoss ist nur zulässig, wenn Absatz 5 

eingehalten ist. 

7 Bei grösseren, in die Gebäudestruktur eingreifenden Umbauten ist im umgebauten Gebäudeteil die Wohn-
nutzung gemäss Absatz 5 herzustellen. 

8 Einstellgaragen sind unzulässig. 

(1) gemäss Gastgewerbegesetz vom 11. November 1993 (GGG, BSG 935.11) 

 
Mit dieser Einschränkung sollen Anwohnerinnen und Anwohner der Unteren Altstadt und des 
Wohnteils der Matte besser vor Nachtlärm geschützt werden. Es sollen aber auch bestehende 
Betriebe weiterhin generelle Überzeit und die Möglichkeit der 24 frei wählbaren Überzeiten 
haben können und somit das Nachtleben fördern. Wie in der Botschaft zu lesen ist, wurden 
mit Anhörungen die Meinungen von städtischen und kantonalen Fachstellen, Interessensver-
tretungen sowie interessierten Bürgerinnen und Bürger in die Totalrevision miteinbezogen, so 
dass ein breit abgestützter Entwurf entstanden ist. 73,83 Prozent der Stimmberechtigten ha-
ben ihrem Willen Ausdruck gegeben und zugestimmt, dass mit der neuen Regelung das be-
stehende nächtliche Unterhaltungsangebot in den vor allem dem Wohnen gewidmeten Gas-
sen erhalten, jedoch nicht ausgeweitet werden soll. Mit dieser klaren Schwerpunktsetzung soll 
insbesondere die Untere Altstadt auch als Wohnstandort attraktiv bleiben. Daran soll sich 
auch in Zukunft nichts ändern.  
 
Der Gemeinderat lässt momentan klären, ob es in der Stadt Bern möglich ist, an weiteren 
Standorten „Ausgehmeilen“ planerisch festlegen zu können. Folgende Grundvoraussetzungen 
müssen gegeben sein, damit ein Gebiet als „Ausgehmeile“ in Frage kommt: 
 
- die fraglichen Gebäudehüllen müssen für die Nutzung geeignet sein oder zumindest ohne 

grosse finanzielle Aufwendungen verbaut werden können; 
- die Nachbarschaft muss sich in grösserer Distanz zum Gebiet befinden; 
- die Zu- und Wegfahrt darf nicht an bewohnten Gebieten vorbeiführen.  
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Die Rahmenbedingungen in Bezug auf Lärmschutz und Sicherheit müssten bereits in der Pla-
nung definiert werden. Auch müssten alle Betreiberinnen und Betreiber ein gemeinsames 
Konzept haben. 
 
Verschiedene Massnahmen, um die Immissionen für die Anwohnerschaft zu reduzieren, wur-
den bereits in die Wege geleitet. So arbeiten beispielsweise die Gemeindebehörden zusam-
men mit Verbänden und Gastgewerbetreibenden an der Einführung eines Security-Konzepts 
in der Oberen Altstadt. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass dieses Konzept zur Akzeptanz 
der bestehenden Betriebe beitragen wird, da bestehende Probleme einheitlich angegangen 
werden und gegenüber der Bevölkerung, die sich an den Immissionen der Betriebe stört, von 
den Betreibenden ein klares Signal ausgesandt wird, dass auch sie an einem geordneten 
Nachtleben interessiert sind.  
 
Kernpunkte des Konzepts sind die Definition von Voraussetzungen der Club-Betreibenden 
(Anforderungen an den Betrieb wie z.B. Security-Pflichtenheft, Anforderungen in Bezug auf 
die Ausgestaltung des Security-Diensts, Einlassregeln etc.), die Umsetzung der Security-
Charta (Aufgaben/Pflichten der Security-Mitarbeitenden, Voraussetzungen der Security-Mitar-
beitenden, Gründe für die Einlassverweigerung, etc.), die Festlegung einer oder eines Abend-
verantwortlichen (diese Person stellt während den Betriebszeiten den Kontakt mit den Be-
hörden sicher) und die Definition eines Ereignistelefons (damit soll sichergestellt werden, 
dass der Betrieb während den Öffnungszeiten jederzeit erreichbar ist). Zudem stellt diese 
Massnahme sicher, dass die anrufende Person bei Meldungen (Anfragen, Hilferufe usw.) an 
Behörden sofort identifiziert werden kann. Für den allenfalls erforderlichen Schulungsbedarf 
der Betreiberinnen und Betreiber steht nebst dem Polizeiinspektorat der Stadt Bern auch die 
Kantonspolizei Bern zur Verfügung. Im Rahmen von regelmässig stattfindenden „Round-Tab-
les“ soll der Erfolg der beschlossenen Massnahmen überprüft und gegebenenfalls Verbesse-
rungen eingeleitet werden. 
 
Zu Frage 1: 
Die Landeshauptstadt soll auch in Zukunft auf keinen Fall auf ein Nachtleben verzichten. Die-
ses soll jedoch im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen realisiert werden. Ge-
rade in Bezug auf Lärmimmissionen (Schutz vor Immissionen) sind die entsprechenden Re-
gelungen in der Bundesgesetzgebung festgehalten. 
 
Zu Frage 2: 
Der Gemeinderat setzt sich für ein vielfältiges, breites und kulturell hochstehendes Nachtle-
ben auf dem Gemeindegebiet ein. Die Zuständigkeiten können jedoch nicht durch die Ge-
meinde festgelegt werden, da es sich sowohl bei der Gastgewerbegesetzgebung als auch bei 
der Umweltschutzgesetzgebung um kantonales Recht bzw. Bundesrecht handelt. Verletzt ein 
Gastgewerbebetrieb die gesetzlichen Vorschriften, hat die Stadt Bern nicht die Kompetenz, 
anderslautende Vorschriften zu erlassen und gesetzliche Normen ausser Kraft zu setzen oder 
zu umgehen. Bestehende gesetzliche Bestimmungen auf kantonaler Ebene oder auf Bundes-
ebene müssten durch die legitimierten gesetzgebenden Instanzen angepasst werden. 
 
Zu Frage 3: 
Nach Meinung des Gemeinderats besteht bereits heute ein attraktives, einer Hauptstadt wür-
diges Nachtleben. Dies bezeugen auch die zahlreichen Betriebe, welche über eine generelle 
Überzeitbewilligung verfügen.  
 
 
 



11.000249 ¦ 11/348 Seite 6/7 

Zu Frage 4: 
Der Gemeinderat hat kein Interesse am Aus eines Lokals. Auf den Mechanismus von Angebot 
und Nachfrage sowie auf die Art und Weise wie ein Betrieb geführt wird, kann er jedoch kei-
nen Einfluss nehmen.  
 
Zu Frage 5: 
Die Durchmischung von Nutzungen führt insbesondere in der Altstadt und Matte immer wieder 
zu Schwierigkeiten. Der Gemeinderat lässt jedoch planerisch prüfen, wo in der Stadt Zonen 
für eine „Ausgehmeile“ ausgeschieden werden können. Im Rahmen des Pilotprojekts Security-
Konzept Obere Altstadt Nord wird sich zeigen, ob das Konzept auch für weitere Orte zur Ver-
hinderung oder Verminderung von Sekundärlärm geeignet ist.  
 
Zu Frage 6: 
Der Regierungsstatthalter orientiert sich an der Strategie und am Nachtlebenkonzept (BO.06), 
basierend auf der Bauordnung mit dem Nutzungszonenplan und dem Lärmempfindlichkeits-
stufenplan. Im Weiteren nimmt die Stadt Bern Einfluss, indem sie durch Antragstellung im 
Einzelfall Einfluss nehmen kann. Überdies ist auch der Regierungsstatthalter an übergeord-
netes Recht (USG, LSV etc.) gebunden.  
 
Zu Frage 7: 
Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass mit 80 dB(A) kein Discolokal geführt werden kann. 
Die Problematik liegt aber, wie bereits ausgeführt, in der gegebenen Gebäudeschalldäm-
mung. Vor einer Nutzungsänderung auf einen „Betrieb mit lauter Musik“ muss im Baubewilli-
gungsverfahren mit einem Lärmschutznachweis dargelegt werden, dass die Immissions-
grenzwerte mit dem gewünschten Musikschallpegel eingehalten werden. So darf es nicht sein, 
dass die umliegenden Anwohnerinnen und Anwohner immer wieder durch Lärmimmissionen 
beeinträchtigt werden.  
 
Zu Frage 8: 
Tatsache ist, dass in der Stadt Bern auch immer wieder neue Nachtlokale entstehen, so zum 
Beispiel der Club „Le Ciel“ am Bollwerk sowie der Betrieb in der Christoffelunterführung, für 
welchen zurzeit ein Bewilligungsverfahren zur Erteilung einer generellen Überzeit läuft. Das 
Entstehen von neuen Betrieben ist der Beweis, dass auch mit dem heutigen Konzept immer 
wieder neue Betriebe in der Stadt Bern entstehen und bewilligt werden, was der Gemeinderat 
vollumfänglich unterstützt.  
 
Zu Frage 9: 
Bereits in den Jahren 2005 und 2006 hat sich der Gemeinderat intensiv mit diesem Thema 
befasst. Daraus entstanden sind die beiden Varianten in Artikel 80 der städtischen Bauord-
nung, welche den Stimmberechtigten der Stadt Bern zu Abstimmung vorgelegt wurde. In den 
letzten vier Jahren wurde die von den Berner Stimmberechtigten genehmigte Bauordnung 
vollzogen. Daraus entstanden ist ein Strategie- und ein Nachtlebenkonzept, basierend auf 
den Lärmempfindlichkeitsstufenplan und den Nutzungszonenplan. Wie erwähnt, lässt der 
Gemeinderat zudem prüfen, ob bestimmte Örtlichkeiten als „Ausgehmeile“ in Frage kommen. 
 
Zu Frage 10: 
Die Stadt Bern verfügt über eine grosse Dichte an Nacht- und Ausgehlokalen. Gemäss Infor-
mationen von Betreiberinnen und Betreibern ist die Stadt Bern in Bezug auf die Anzahl sol-
cher Betriebe durchaus mit Grossstädten im europäischen Raum vergleichbar. Im Übrigen ist 
ausserhalb der Stadt Bern das kulturelle Angebot nicht sehr gross. So zieht es die meisten 
Jugendlichen für den Ausgang in die Stadt Bern. Insbesondere in den Nächten von Freitag 
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auf Samstag und von Samstag auf Sonntag fällt auf, dass die Stadt Bern ein richtiggehendes 
Anziehungsmagnet darstellt.  
 
Es muss aber auch erwähnt werden, dass gemäss Informationen von Szenenkennerinnen und 
Szenenkennern für 16- bis 18-Jährige offensichtlich ein ungenügendes Unterhaltungsangebot 
in der Stadt Bern besteht, da viele Lokalbetreibende eine Alterslimite für den Eintritt haben. 
Damit werden viele Jugendliche von den Angeboten des kulturellen Nachtlebens ausgegrenzt, 
was zu Lärm- und Sicherheitsproblemen führt. Dieser Problematik wird bei der weiteren Pla-
nung Beachtung geschenkt werden.  
 
Zu Frage 11: 
Der Gemeinderat führt nicht Buch darüber, wie seine Mitglieder ihre Freizeit verbringen und 
wann und wo sie am Berner Nachtleben teilnehmen. Er erachtet dies auch nicht als seine 
Aufgabe.  
 
 
Bern, 14. Dezember 2011 
 
Der Gemeinderat 
 
Beilagen: 
- Übersicht generelle Überzeitbewilligungen aufgeteilt nach Stadtteilen 
- Übersicht generelle Überzeitbewilligungen aufgeteilt nach Wochentagen 
- Auszug Innenstadt - Lärmempfindlichkeitsstufenplan 
- 2 Berichte der Berner Zeitung vom 19. November 2011 zum Thema Nachtleben 
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Übersicht generelle Überzeitbewilligungen in der Stadt Bern 
(nach Stadtteilen) 

 

 
Stadtteil Anzahl Betriebe mit 

genereller Ueberzeit 
davon durchgehend 

bis 05.00 Uhr 

   

3011 Matte 5 1 

3011 Untere Altstadt 17 1 

3011 Obere Altstadt 52 8 

   

3004 0  

3005 3  

3006 0  

3007 7  

3008 8 1 

3012 6 3 

3013 1  

3014 3 1 

3015 0  

3018 3  

3019 0  

3020 0  

3027 2  

   

Total 107 15 

Stand: 24. Oktober 2011 
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	Stadtteil
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	5
	3011 Matte
	1
	17
	3011 Untere Altstadt
	8
	52
	3011 Obere Altstadt
	0
	3004
	3
	3005
	0
	3006
	7
	3007
	1
	8
	3008
	3
	6
	3012
	1
	3013
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	3014
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	5
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